
GEM § 22 ABS. 3 FSG-GV

DIE GESUNDHEITLICHE EIGNUNG VON KRAFTFAHRZEUGLENKERN

DR. M.LECHNER, MSC

Allgemeine Eignung, 
Behinderung, 

Ausschließungsgründe



THEMEN

• GESETZLICHE GRUNDLAGEN


• DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG


• VERKEHRSPSYCHOLOGIE


• HONORARE



WER IST SACHVERSTÄNDIGER

• BESITZ EINER GÜLTIGEN LENKERBERECHTIGUNG


• PHYSIKATSPRÜFUNG ODER 


• 12 STUNDEN VERKEHRSMED. SCHULUNG


• EINTRAGUNG IN DIE LISTE ALS ARZT FÜR 
ALLGEMEINMEDIZIN UND ORDINATION!!


• BESTELLUNG ÜBER LANDESHAUPTMANN ( ABT. 
VERKEHRSRECHT) FÜR            JAHRE5





AM Moped 50 cm3 oder 600 W E-Scooter

A1 Motorrad oder Vierrädriges Leicht KFz < 125 cm3, 20,4 PS  -15KW 16.Lj

A2 Motorrad oder dreirädriges KFz <35 Kw 18.Lj

A Motorrad oder dreirädriges KFz >35 Kw
20 

o.24. 
Lj

B PKW Anhänger bis 750 Kg

BE PKW Anhänger bis 3500 kg Ges.Gewicht

F Zugmaschinen alle Anhänger

C1 LKW bis 7500 Kg Anhänger bis 750 Kg

C LKW

D1 Bus bis 16 Sitzplätze

D Bus 24.Lj

C1 E Anhänger zu C1 über 750 Kg

D1 E Anhänger zu D1 24.Lj
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BEFRISTUNGEN

Klasse Befristung 
bis 60.Lj

Befristung 
über 60.Lj

C1 10 5

C 5 2

D 5 2

FS ab 19.01.2013 sind mit 15 Jahren befristet  2028!!



Untersuchung bei Befristung! 

Achtung: 
Untersuchung nach Befristung ist ausschließlich 

Sache des Amtsarztes!!
Nicht zu verwechseln mit 

Wiederholungsuntersuchung!!



RELATIVES UNFALLRISIKO
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• FÜHRERSCHEINGESETZ (FSG) § 8 
GESUNDHEITLICHE EIGNUNG


• FSG-GV §§ 3 BIS 18    (ALLG. UND SPEZIELLE 
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE 	 GESUNDHEITLICHE 
EIGNUNG ZUM LENKEN VON KFZ


• FSG-DV § 2 EINTRAGUNGEN IN DEN FÜHRERSCHEIN

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

§

§



• ÄRZTLICHER GUTACHTER IST


• ÄRZTLICHER SACHVERSTÄNDIGER ODER 
AMTSARZT


• DAZU


• VERKEHRSPSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 
(VPU)


• BEI NOTWENDIGEM FACHARZTBEFUND AD 
AMTSARZT, PROBEFAHRT

GESUNDHEITLICHE EIGNUNG  
(§8 FSG)



FSG-GV § 22 (3) – (UMSETZUNG IN TIROL):


	 FORTBILDUNGSVERPFLICHTUNG FÜR 
SACHVERSTÄNDIGE ÄRZTE FÜR ALLGEMEINMEDIZIN 


	 ALLE 3 -5  JAHRE 4 STUNDEN FORTBILDUNGSKURS

3 - 5  JAHRE

FORTBILDUNG

FORTBILDUNG 
„NEU“

BESTELLUNG



HONORARE LT FSG-5. NOVELLE 
§ 23

Gebühren für ärztliche Gutachten und Kosten einer verkehrspsychologischen Untersuchung
§ 23. (1) Für ein ärztliches Gutachten gemäß § 8 Abs. 1 FSG sind vom zu Untersuchenden dem  

sachverständigen Arzt zu zahlen: 
1. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 1......35 Euro,  
2. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 2......50 Euro,  

wobei in diesem Betrag die Untersuchung für die Gruppe 1 enthalten ist 
3. für Wiederholungsuntersuchungen .................................................30 Euro. 

Wird eine Person gemäß § 22 Abs. 4 dem Amtsarzt zugewiesen, so gebühren dem sachverständigen Arzt nur 50 vH des 
oben angeführten Honorars. 

(2) Für ein amtsärztliches Gutachten auf Grund besonderer fachärztlicher oder verkehrspsychologischer 
Stellungnahmen, ärztlicher Nachuntersuchungen auf Grund einer Befristung oder eines Entzuges der Lenkberechtigung 

sind vom zu Untersuchenden vor der Zuweisung zum Amtsarzt an die Behörde folgende Beträge zu entrichten: 
1. für das amtsärztliche Gutachten..................................................47,20 Euro  
2. mit Beobachtungsfahrt zusätzlich ...................................................18 Euro. 

75vH der Vergütung nach Z 1 gebührt der Gebietskörperschaft, die den Aufwand für die Behörde zu tragen hat, bei der 
der Amtsarzt tätig ist, die restlichen 25vH gebühren dem Amtsarzt. Die Vergütung nach Z 2 gebührt den 

Sachverständigen, die die Beobachtungsfahrt durchführen. Wurde die zu untersuchende Person gemäß § 22 Abs. 4 von 
einem sachverständigen Arzt dem Amtsarzt zugewiesen, so sind von dem in Z 1 genannten Betrag 17 Euro abzuziehen. 

(3) Für eine verkehrspsychologische Untersuchung sind vom zu Untersuchenden zu zahlen:  
1. Screening gemäß § 18 Abs. 4.........................................................130 Euro 

2. kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit .........................................181 Euro 
3. volle verkehrspsychologische Untersuchung.................................363 Euro 
4. verkehrspsychologische Untersuchung gemäß § 18 Abs. 4a .........181 Euro 

(4) Für die Bestellung als sachverständiger Arzt gemäß §34 Abs.1 FSG ist eine Bundesverwaltungsabgabe in der Höhe 
von 145Euro zu entrichten. Für die Ermächtigung als verkehrspsychologische Untersuchungsstelle gemäß § 36 Abs. 2 Z 2 

FSG ist eine Bundesverwaltungsabgabe in der Höhe von 363 Euro zu entrichten.



EIGNUNG NACH §3(1) FSG-GV

• NÖTIGE KÖRPERLICHE UND PSYCHISCHE 
GESUNDHEIT BESITZT


• NÖTIGE KÖRPERGRÖßE BESITZT


• FREI VON BEHINDERUNG IST


• NÖTIGE KRAFTFAHRSPEZIFISCHE 
PSYCHOPHYSISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VERFÜGT

ZUM LENKEN VON KFZ GEEIGNET IST, WER.....





ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 
(§3(2) FSG-GV)

• MIT ÜBLICHEN UNTERSUCHUNGSMETHODEN


• KEINE GESUNDENUNTERSUCHUNG


• AUF DAS LENKEN VON KFZ ZUGESCHNITTEN 
(LIMITIERT)


• ANAMNESE (VOM PROBANDEN AUSZUFÜLLEN)


• ERGÄNZENDE FRAGEN (NACH GESAMTEINDRUCK)



DIE ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 
(ÜBLICHERWEISE ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN BEHELFE)

• ERHEBUNG DER KRANKENGESCHICHTE


• GESAMTEINDRUCK


• GRÖßE UND GEWICHT


• SEHSCHÄRFEN-KONTROLLE


• HÖRTEST


• HERZ-KREISLAUFUNTERSUCHUNG


• KONTROLLE DER BEWEGLICHKEIT


• ÜBERPRÜFUNG DES TREMOR POLO

MOTORIK 
MIMIK 

GESTIK KOORDINATION 
UND SPRACHE



HÖRTEST

• KONVERSATIONSSPRACHE


• GRUPPE 1 = 1 METER


• GRUPPE 2 = 6 METER



BEWEGLICHKEIT

• INSBESONDERE DURCH 
KNIEBEUGEN


• SEITLICHES BEWEGEN DER 
ARME


• GRIFFFUNKTION DER HÄNDE



 

 

Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG) - BGBL. II 22 .August 2011 – Nr. 280 
 

über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen für 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 2
 

Wiederholungsuntersuchung

        Zutreffendes ankreuzen
der Antragstellerin / des Antragsteller 
Name  
 
 

Vorname 

Geburtsdatum 
 
 
 

Geburtsort Ausweis (Art und Nr.) 

Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 
 

Ausbildung bei Fahrschule 

 

Befund 
Größe cm Gewicht kg  
Wirbelsäule beweglich       ja              nein Abschnitt X 

Atmung Atmung normal a )    ja b.1) Atemnot in Ruhe        ja b.2) bei Anstrengung           ja 
b )    nein                 nein                                                   nein 

Herz/Kreislauf Blutdruck                  /                  mm Hg Puls                       /min             rhythm.       arhythm. 

Gliedmaßen Faustschluss seitengleich   
      ja              nein 

Beweglichkeit der Arme  
     ja              nein 

Beweglichkeit der Beine   
     ja                nein 

Nervensystem auffällig         ja            nein        Tremor       ja              nein            psychisch auffällig    ja      nein 

Visus 

Gruppe1 Visus naturalis 
beidäugig 

Visus mit Korrektur:           Brille             
     Kontaktlinsen 

Gruppe 2  
Visus nat.  R                   L 

                           Visus mit Korrektur   Brille               R            L 
  Kontaktlinsen  R            L 

Brillenstärke R:sph               R: cyl               R: Achse:             L: sph               L: cyl                L: Achse

Gehör Konversationssprache wird gehört          ja                nein 
Gang                             sicher         X 

Sprache   
        klar            X 

Klinischer 
Gesamt-
eindruck 

     normal 
     Auffälligkeiten: 
 
 

 

Zuweisung zum Amtsarzt  
     ja Zuweisungsgrund X    
    nein 
Möglicherweise erforderliche fachärztliche 
Stellungnahmen 

    Augen                                   Innere Medizin                    Orthopädie  
    Neurologie/Psychiatrie    Sonstige X  

 

Gutachten 
Die/Der Untersuchte ist gemäß § 8 FSG zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der angeführte(n) Klasse(n) geeignet. 

Auflage(n)     Tragen von Kontaktlinsen              In der Höhe angepasster Lenkersitz (43.01)   
    Tragen einer Brille  

 

Bemerkungen/Begründung/Ergänzende Anamnese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel und Unterschrift 



BEFUND

 

 

Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG) - BGBL. II 22 .August 2011 – Nr. 280 
 

über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen für 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 2
 

Wiederholungsuntersuchung

        Zutreffendes ankreuzen
der Antragstellerin / des Antragsteller 
Name  
 
 

Vorname 

Geburtsdatum 
 
 
 

Geburtsort Ausweis (Art und Nr.) 

Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 
 

Ausbildung bei Fahrschule 

 

Befund 
Größe cm Gewicht kg  
Wirbelsäule beweglich       ja              nein Abschnitt X 

Atmung Atmung normal a )    ja b.1) Atemnot in Ruhe        ja b.2) bei Anstrengung           ja 
b )    nein                 nein                                                   nein 

Herz/Kreislauf Blutdruck                  /                  mm Hg Puls                       /min             rhythm.       arhythm. 

Gliedmaßen Faustschluss seitengleich   
      ja              nein 

Beweglichkeit der Arme  
     ja              nein 

Beweglichkeit der Beine   
     ja                nein 

Nervensystem auffällig         ja            nein        Tremor       ja              nein            psychisch auffällig    ja      nein 

Visus 

Gruppe1 Visus naturalis 
beidäugig 

Visus mit Korrektur:           Brille             
     Kontaktlinsen 

Gruppe 2  
Visus nat.  R                   L 

                           Visus mit Korrektur   Brille               R            L 
  Kontaktlinsen  R            L 

Brillenstärke R:sph               R: cyl               R: Achse:             L: sph               L: cyl                L: Achse

Gehör Konversationssprache wird gehört          ja                nein 
Gang                             sicher         X 

Sprache   
        klar            X 

Klinischer 
Gesamt-
eindruck 

     normal 
     Auffälligkeiten: 
 
 

 

Zuweisung zum Amtsarzt  
     ja Zuweisungsgrund X    
    nein 
Möglicherweise erforderliche fachärztliche 
Stellungnahmen 

    Augen                                   Innere Medizin                    Orthopädie  
    Neurologie/Psychiatrie    Sonstige X  

 

Gutachten 
Die/Der Untersuchte ist gemäß § 8 FSG zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der angeführte(n) Klasse(n) geeignet. 

Auflage(n)     Tragen von Kontaktlinsen              In der Höhe angepasster Lenkersitz (43.01)   
    Tragen einer Brille  

 

Bemerkungen/Begründung/Ergänzende Anamnese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel und Unterschrift 



SEHSCHÄRFENKONTROLLE

• OHNE SEHBEHELF 


•  JEDENFALLS ÜBERPRÜFUNG DES 
GESICHTSFELDES


• BEI UNTERSCHREITEN DER ANGEGEBENEN 
SEHSCHÄRFEN


• MIT SEHBEHELF


• BEI GRUPPE 2 BESTIMMUNG DER 
BRILLENSTÄRKE


• SELBST ODER DURCH BESTÄTIGUNG 
OPTIKER ODER AUGENFACHARZT


• NICHT ÄLTER ALS 6 MONATE

BEI KONTAKTLINSEN KEIN VERTRÄGLICHKEITSGUTACHTEN





FSGGV§6 & §7

 „§ 7. (1) Alle Bewerber um eine Lenkberechtigung müssen sich einer Untersuchung unterziehen, um festzustellen, dass sie 
einen für das sichere Lenken von Kraftfahrzeugen ausreichenden Visus (Abs. 2 Z 1) haben. Diese Untersuchung hat auch eine 
grobe Überprüfung des Gesichtsfeldes (Abs. 2 Z 2) zu umfassen. In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einem Facharzt für 
Augenheilkunde und Optometrie zu untersuchen. Die in Abs. 2 Z 3 und 4 genannten Kriterien sowie andere Störungen der 
Sehfunktion, die ein sicheres Fahren in Frage stellen können sowie das Vorliegen fortschreitender Augenkrankheiten sind bei dieser 
Untersuchung nicht einzeln zu untersuchen. In Zweifelsfällen oder beim Verdacht auf Vorliegen fortschreitender 
Augenerkrankungen ist der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu untersuchen.  

(2) Das im § 6 Abs. 1 Z 6 angeführte mangelhafte Sehvermögen liegt vor, wenn nicht erreicht wird  
ein Visus mit oder ohne Korrektur für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 beim beidäugigen Sehen von mindestens 0,5 
für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 von mindestens 0,8 auf einem Auge und von mindestens 0,1 auf dem anderen;  

2. ein beidäugiges Gesichtsfeld für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 mit Außengrenzen von horizontal mindestens 
120 Grad, davon rechts und links mindestens 50 Grad und nach oben und unten mindestens 20 Grad und ohne Ausfall im zentralen 
Bereich von 20 Grad Durchmesser;  
für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 mit Außengrenzen von horizontal mindestens 160 Grad, davon rechts und links 
mindestens 70 Grad und nach oben und unten mindestens 30 Grad und ohne Ausfall im zentralen Bereich von 30 Grad 
Durchmesser;  

3. die Freiheit von Doppeltsehen, gegebenenfalls durch Abdeckung eines Auges oder durch optische Hilfsmittel;  
4. ein ausreichendes Dämmerungssehen, ungestörte Blend- und Kontrastempfindlichkeit.“  



BEFUND

 

 

Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG) - BGBL. II 22 .August 2011 – Nr. 280 
 

über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen für 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 2
 

Wiederholungsuntersuchung

        Zutreffendes ankreuzen
der Antragstellerin / des Antragsteller 
Name  
 
 

Vorname 

Geburtsdatum 
 
 
 

Geburtsort Ausweis (Art und Nr.) 

Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 
 

Ausbildung bei Fahrschule 

 

Befund 
Größe cm Gewicht kg  
Wirbelsäule beweglich       ja              nein Abschnitt X 

Atmung Atmung normal a )    ja b.1) Atemnot in Ruhe        ja b.2) bei Anstrengung           ja 
b )    nein                 nein                                                   nein 

Herz/Kreislauf Blutdruck                  /                  mm Hg Puls                       /min             rhythm.       arhythm. 

Gliedmaßen Faustschluss seitengleich   
      ja              nein 

Beweglichkeit der Arme  
     ja              nein 

Beweglichkeit der Beine   
     ja                nein 

Nervensystem auffällig         ja            nein        Tremor       ja              nein            psychisch auffällig    ja      nein 

Visus 

Gruppe1 Visus naturalis 
beidäugig 

Visus mit Korrektur:           Brille             
     Kontaktlinsen 

Gruppe 2  
Visus nat.  R                   L 

                           Visus mit Korrektur   Brille               R            L 
  Kontaktlinsen  R            L 

Brillenstärke R:sph               R: cyl               R: Achse:             L: sph               L: cyl                L: Achse

Gehör Konversationssprache wird gehört          ja                nein 
Gang                             sicher         X 

Sprache   
        klar            X 

Klinischer 
Gesamt-
eindruck 

     normal 
     Auffälligkeiten: 
 
 

 

Zuweisung zum Amtsarzt  
     ja Zuweisungsgrund X    
    nein 
Möglicherweise erforderliche fachärztliche 
Stellungnahmen 

    Augen                                   Innere Medizin                    Orthopädie  
    Neurologie/Psychiatrie    Sonstige X  

 

Gutachten 
Die/Der Untersuchte ist gemäß § 8 FSG zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der angeführte(n) Klasse(n) geeignet. 

Auflage(n)     Tragen von Kontaktlinsen              In der Höhe angepasster Lenkersitz (43.01)   
    Tragen einer Brille  

 

Bemerkungen/Begründung/Ergänzende Anamnese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel und Unterschrift 

Gruppe 2:    die Brillenstärke bestimmen; wenn dem sachverständigen Arzt 
die erforderlichen Untersuchungsbehelfe nicht zur Verfügung stehen, ist 

eine Brillenglasbestimmung eines Augenoptikers oder ein 
augenfachärztlicher Befund beizubringen;



BEFUND

 

 

Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG) - BGBL. II 22 .August 2011 – Nr. 280 
 

über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen für 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 2
 

Wiederholungsuntersuchung

        Zutreffendes ankreuzen
der Antragstellerin / des Antragsteller 
Name  
 
 

Vorname 

Geburtsdatum 
 
 
 

Geburtsort Ausweis (Art und Nr.) 

Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 
 

Ausbildung bei Fahrschule 

 

Befund 
Größe cm Gewicht kg  
Wirbelsäule beweglich       ja              nein Abschnitt X 

Atmung Atmung normal a )    ja b.1) Atemnot in Ruhe        ja b.2) bei Anstrengung           ja 
b )    nein                 nein                                                   nein 

Herz/Kreislauf Blutdruck                  /                  mm Hg Puls                       /min             rhythm.       arhythm. 

Gliedmaßen Faustschluss seitengleich   
      ja              nein 

Beweglichkeit der Arme  
     ja              nein 

Beweglichkeit der Beine   
     ja                nein 

Nervensystem auffällig         ja            nein        Tremor       ja              nein            psychisch auffällig    ja      nein 

Visus 

Gruppe1 Visus naturalis 
beidäugig 

Visus mit Korrektur:           Brille             
     Kontaktlinsen 

Gruppe 2  
Visus nat.  R                   L 

                           Visus mit Korrektur   Brille               R            L 
  Kontaktlinsen  R            L 

Brillenstärke R:sph               R: cyl               R: Achse:             L: sph               L: cyl                L: Achse

Gehör Konversationssprache wird gehört          ja                nein 
Gang                             sicher         X 

Sprache   
        klar            X 

Klinischer 
Gesamt-
eindruck 

     normal 
     Auffälligkeiten: 
 
 

 

Zuweisung zum Amtsarzt  
     ja Zuweisungsgrund X    
    nein 
Möglicherweise erforderliche fachärztliche 
Stellungnahmen 

    Augen                                   Innere Medizin                    Orthopädie  
    Neurologie/Psychiatrie    Sonstige X  

 

Gutachten 
Die/Der Untersuchte ist gemäß § 8 FSG zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der angeführte(n) Klasse(n) geeignet. 

Auflage(n)     Tragen von Kontaktlinsen              In der Höhe angepasster Lenkersitz (43.01)   
    Tragen einer Brille  

 

Bemerkungen/Begründung/Ergänzende Anamnese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel und Unterschrift 

1) die Gläserstärke nicht über +8 oder ‐8 Dioptrien sphärisches Äquivalent 
und +‐2 Dioptrien zylindrisch beträgt und die Korrekturdifferenz nicht mehr 
als 2 Dioptrien sphärisches Äquivalent zwischen den beiden Augen beträgt 

oder
2. eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme vorliegt, die den für das 

Lenken von Kraftfahrzeugen notwendigen Visus bestätigt oder
3) die erforderliche Sehschärfe Visus mittels Kontaktlinsen erreicht wird.

Lochbrillen (stenopäische Brillen) dürfen nicht verwendet werden und 
Zylindergläser dürfen nicht kreisrund sein.



GUTACHTEN

 

 

Ärztliche Untersuchung nach § 8 Führerscheingesetz (FSG) - BGBL. II 22 .August 2011 – Nr. 280 
 

über die gesundheitliche Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen für 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 2
 

Wiederholungsuntersuchung

        Zutreffendes ankreuzen
der Antragstellerin / des Antragsteller 
Name  
 
 

Vorname 

Geburtsdatum 
 
 
 

Geburtsort Ausweis (Art und Nr.) 

Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 
 

Ausbildung bei Fahrschule 

 

Befund 
Größe cm Gewicht kg  
Wirbelsäule beweglich       ja              nein Abschnitt X 

Atmung Atmung normal a )    ja b.1) Atemnot in Ruhe        ja b.2) bei Anstrengung           ja 
b )    nein                 nein                                                   nein 

Herz/Kreislauf Blutdruck                  /                  mm Hg Puls                       /min             rhythm.       arhythm. 

Gliedmaßen Faustschluss seitengleich   
      ja              nein 

Beweglichkeit der Arme  
     ja              nein 

Beweglichkeit der Beine   
     ja                nein 

Nervensystem auffällig         ja            nein        Tremor       ja              nein            psychisch auffällig    ja      nein 

Visus 

Gruppe1 Visus naturalis 
beidäugig 

Visus mit Korrektur:           Brille             
     Kontaktlinsen 

Gruppe 2  
Visus nat.  R                   L 

                           Visus mit Korrektur   Brille               R            L 
  Kontaktlinsen  R            L 

Brillenstärke R:sph               R: cyl               R: Achse:             L: sph               L: cyl                L: Achse

Gehör Konversationssprache wird gehört          ja                nein 
Gang                             sicher         X 

Sprache   
        klar            X 

Klinischer 
Gesamt-
eindruck 

     normal 
     Auffälligkeiten: 
 
 

 

Zuweisung zum Amtsarzt  
     ja Zuweisungsgrund X    
    nein 
Möglicherweise erforderliche fachärztliche 
Stellungnahmen 

    Augen                                   Innere Medizin                    Orthopädie  
    Neurologie/Psychiatrie    Sonstige X  

 

Gutachten 
Die/Der Untersuchte ist gemäß § 8 FSG zum Lenken eines Kraftfahrzeuges der angeführte(n) Klasse(n) geeignet. 

Auflage(n)     Tragen von Kontaktlinsen              In der Höhe angepasster Lenkersitz (43.01)   
    Tragen einer Brille  

 

Bemerkungen/Begründung/Ergänzende Anamnese: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ort und Datum  Stempel und Unterschrift 



• LIEGEN RELEVANTE ERKRANKUNGEN, 
LEIDEN ODER BEHINDERUNGEN VOR, 
DIE DAS SICHERE BEHERRSCHEN DES 
KFZ ODER EINHALTEN DER 
VORSCHRIFTEN BEZWEIFELN LASSEN,


• UND EINEN FACHARZTBEFUND 
ERFORDERN,

SCHLUSSFOLGERUNG

ZUWEISUNG ZUM AMTSARZT



GUTACHTEN

• GEEIGNET


• NICHT GEEIGNET

ZUWEISUNG ZUM AMTSARZT



• MANGELNDE KÖRPERGRÖßE 

• MANGELNDE SEHSCHÄRFE (MIT BRILLE OD. 
KONTAKTLINSEN AUSREICHEND KORRIGIERT) OHNE 
NOTWENDIGEN FA-BEFUND (AUSGENOMMEN 
BRILLENGLASBESTIMMUNG FÜR GR.2)


• (GRENZ-)DIABETES, WENN DIÄTETISCH AUSREICHEND 
EINGESTELLT  BZW KEINE MEDIKATION NOTWENDIG IST.


• VPU (KLASSEN D UND L17)

SV-ARZT ERLEDIGUNG



• KEINE EIGENEN (STAMM-)PATIENTEN 
BEGUTACHTEN (5-JAHRESFRIST)

• NEGATIVE BEFUNDE IN KOPIE AN BH

• UMGANG MIT GRENZWERTIGEN 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSEN → AA

PROBLEMATIK



• BRILLENTRÄGER „ÜBERSEHEN“


• KEIN EINGEHEN AUF POS. BEANTWORTETE FRAGEN AUF 
MEDIKAMENTE UND KRANKHEITEN (FA)


• NICHTERKENNEN EINER FUNKT. EINÄUGIGKEIT


• UNTERLASSUNG VON ZUWEISUNG ZUM AA


• EXTREME OBERFLÄCHLICHKEIT

MISSSTÄNDE



➢ KLASSE D


➢ KLASSE B MIT 17. LJ. 
(L17), FALLS SICH DIE 
ERZIEHUNGSBERECHTIG
TEN ZUR AUSSTELLUNG 
EINER BESTÄTIGUNG 
WEIGERN


➢ [ MOPEDAUSWEIS VOR 
16.LJ. ]

SCHNITTSTELLE 
ZUM V-

PSYCHOLOGEN



GESUNDHEITLICHE EIGNUNG

GA SV-Arzt GA Amtsarzt

geeignet geeignet

x bedingt geeignet

x beschränkt geeignet

nicht geeignet nicht geeignet



„BEDINGT GEEIGNET“

• AUFLAGEN RICHTEN SICH 
AN DEN LENKER:


• BEHELFE 
(SITZPOLSTER, 
BRILLE ETC)


•  KÖRPERERSATZSTÜCKE



„BESCHRÄNKT GEEIGNET“

•     BETREFFEN DAS FAHRZEUG


•     BESTIMMTE 
FAHRZEUGAUSFÜHRUNG


•     PEDALVERLÄNGERUNG



ALLGEMEIN

• KÖRPERGRÖßE (§ 4 FSG-GV)


• 155 CM MINIMUM


• 160 CM ( FÜR DIE KLASSEN C, C1, 
D, DE)


• AUSGLEICH



ALLGEMEIN

• §5 (1) FSG-GV: „HINREICHEND GESUND GILT, WER NICHT


• .....SICHERE BEHERRSCHEN ..... UND DAS EINHALTEN DER VORSCHRIFTEN 
BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN


• SCHWERE ALLGEMEINERKRANKUNGEN ODER SCHWERE LOKALE ERKRANKUNGEN


• ORGANISCHE ERKRANKUNGEN DES ZNS, PERIPHERE NS


• ERKRANKUNGEN ...UNVORHERSEHBAREN BEWUSSTSEINSSTÖRUNGEN......


• SCHWERE PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN SOWIE


• ALKOHOL ODER SUCHTKRANKHEITEN


• AUGENERKRANKUNGEN, DIE DAS SEHVERMÖGEN BEEINTRÄCHTIGEN



BESONDERHEITEN

• WIRD BEI EINEM BESITZER EINER LENKBERECHTIGUNG 
EINE ERKRANKUNG FESTGESTELLT, DIE 
GRUNDSÄTZLICH DIE EIGNUNG ZUM LENKEN 
AUSSCHLIEßEN WÜRDE, SO GILT ER TROTZDEM ZUM 
LENKEN VON KFZ DER GR 1 GEEIGNET, WENN ER IN 
DEN VORANGEGANGENEN  2 JAHREN TATSÄCHLICH EIN 
KFZ GELENKT HAT UND ANGENOMMEN WERDEN KANN, 
DASS DIE ERLANGTE GEÜBTHEIT DEN MANGEL 
KOMPENSIERT ( §3 (4) FSG-GV).

NACHWEIS D. ÄRZTLICHES GUTACHTEN, EVTL 
BEOBACHTUNGSFAHRT, EVTL VPU, 

BEFRISTUNG AUF 5 JAHRE

BESITZER EINER LENKBERECHTIGUNG



BEHINDERUNGEN

• § 6 (1) „HINREICHEND FREI ... GILT, WER NICHT HAT


• GROBE STÖRUNGEN DES RAUM- UND MUSKELSINNES, 
TASTGEFÜHL, KOORDINATION


• ORGANISCH BEDINGTE RESPIRATORISCHE INSUFFIZIENZ O. VC < 
1,5 L ATEMLUFT


• DEFEKTE AN GLIEDMAßEN 


• EINGESCHRÄNKTE BEWEGLICHKEIT


• MANGELNDES SEHVERMÖGEN


• MANGELNDES HÖRVERMÖGEN UND STÖRUNG DES 
GLEICHGEWICHTES



BEHINDERUNG & PROTHETIK

• §6(2) FSG GV


• DEFEKTAUSGLEICH DURCH KÖRPERERSATZSTÜCKE 
ODER BEHELFE


• KFZ MIT BESTIMMTEN MERKMALEN


• INVALIDENFAHRZEUGE



IM DETAIL DIE FG-GV

• UNTERSCHREITUNG BESTIMMTER KÖRPERGRÖßE………§ 4


• ALLGEMEINER GESUNDHEITSMANGEL………………………§ 5


• KÖRPERBEHINDERUNG……………………………………….…§ 6


• SEHVERMÖGEN……………………………………………………§ 7 & 8


• HÖRVERMÖGEN……………………………………………………§ 9


• HERZ - UND GEFÄßKRANKHEITEN………………………………§ 10


• DIABETES……………………………………………………..………§ 11


• NERVENKRANKHEITEN…………………………………………..…§ 12



IM DETAIL DIE FG-GV

• ANFALLSLEIDEN, EPILEPSIE…………………………………§ 12 


• PSYCHISCHE KRANKHEITEN UND BEHINDERUNG………§ 13


• ALKOHOL, SUCHT UND ARZNEIMITTELABHÄNGIGKEIT  
MISSBRAUCH……………………………………………………§ 14


• NIERENERKRANKUNG…………………………………………§ 15


• ANDERE LEIDEN…………………………………………………§ 
16


• VERKEHRSPSYCHLOGISCHE MÄNGEL…………….………§ 17



VPU

• VERKEHRSANPASSUNG


• INSB. SOZIALES VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN


• SELBSTKONTROLLE, RISIKOBEREITSCHAFT AGGRESSION


• MANGELNDE BEREITSCHAFT ZUR VERKEHRSANPASSUNG


• INNERHALB  VON 5 JAHREN 3 X FS - ENTZUG


• VERWEIGERUNG DER ALKOHOLUNTERSUCHUNG


• ÜBERPRÜFUNG DER KRAFTFAHRSPEZIFISCHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT


• ÜBERBLICK, REAKTION, KONZENTRATION SENSOMOTORIK


• INTELLIGENZ UND ERINNERUNGSVERMÖGEN



ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 
BEIM „SACHVERSTÄNDIGEN ARZT“ 

(ARZT F. ALLGEMEINMEDIZIN)

ÄRZTLICHES 
GUTACHTEN 

SV

LENKERBERECHTIGUNG  
DURCH BEHÖRDE

ÄRZTLICHES 
GUTACHTEN 
AMTSARZT

WEITERE ABKLÄRUNG?

FACHARZT 
BEOBACHTUNGSFAHRT 

TECHNISCHES GA 
VPU NOTWENDIG



EINTRAGUNGEN IN DEN FS:


• 01.01 BRILLEN


• 01.02 KONTAKTLINSEN


• 01.05 AUGENSCHUTZ


• 01.06 BRILLE OD. KONTAKTLINSEN


• 43.01 IN DER HÖHE ANGEPASSTER LENKERSITZ


• 104 ÄRZTL. KONTROLLUNTERSUCHUNG ERFORDERLICH


• .....

FSG-DURCHFÜHRUNGSV §2



... WENN (IDR MIT FÄ STELLUNGNAHME) 

GERECHTFERTIGTE ANNAHME EINER 
VERKEHRSGEFÄHRDUNG 

BEI BEGRÜNDETER WAHRSCHEINLICHKEIT 
EINES SCHADENSEINTRITTES

EIGNUNGSFESTSTELLUNG



KEINE DISZIPLINIERUNGSMAßNAHME  

SOLL BEI FORTSCHREITENDEN LEIDEN DIE 
ZUNEHMENDE EIGEN- BZW. FREMD-
GEFÄHRDUNG IM STRAßENVERKEHR 

VERHINDERN 

FACHLICH BEGRÜNDET 

ALLGEMEIN NACHVOLLZIEHBAR

BEFRISTUNG



Fahrtauglichkeit 
Meldung an Behörde

Folgende Informationen dazu aus: Leitlinien für die gesundheitliche Eignung von 
Kraftfahzeuglenkern (Handbuch, Version 2019 vom BMVIT) zum Download auf 
www.bmvit.at
Ärztliche Schweigepflicht (siehe Handbuch Seite 38f):
• Bei einer schweren Erkrankung eines Patienten, die diesen fahruntauglich 

erscheinen lassen, muss der Arzt entscheiden, ob er dies der 
Führerscheinbehörde melden soll oder nicht. Der behandelnde Arzt darf nicht 
bei jedem Verdacht auf eine krankheitsbedingte Beeinträchtigung der 
Fahruntauglichkeit die Führerscheinbehörde informieren. Es kommt darauf an, 
wie groß die Gefahr ist, dass es krankheitsbedingt zu einem Unfall kommt. Die 
Weitergabe von Befunden erfolgt zu Recht, wenn das Interesse an der 
Weitergabe zum Schutz der Verkehrssicherheit der Allgemeinheit das 
Interesse an der Geheimhaltung überwiegt (= Interessenabwägung).

• Keine ärztliche Schweigepflicht bei Amtsärzten: Die Weitergabe von 
gesundheitlichen Daten ist nur zulässig, wenn lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person bzw. zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen 
eines anderen betroffen sind (zB Information an die Führerscheinbehörde 
zulässig, wenn der Patient kaum noch etwas sieht oder schwerer Alkoholiker 
ist).  

http://www.bmvit.at/


VERSION 2019!!

https://www.bmvit.gv.at/themen/strasse/recht/fsg/erlaesse.html


